
Eingesehen die Art. 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. Mârz 1907 (KV);
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DER STAATSRAT,

Séance du
Sitzung vom

ais Homologationsbehôrde i.S.v. Art. 38 Abs. 2 kRPG

PrQsidium des Slaa!sro!es
Sioaiskanziej

Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie d'Etal

Eingesehen das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG);

Eingesehen die Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV);

Eingesehen das Gesuchsdossier der Einwo1mergemeinde Ausserberg vom 30. Juli 2009,
womit dem Staatsrat beantragt wurde, die von der Urversammlung von Ausserberg am
24. April 2009 beschlossene Teilrevision der Nutzungsplanung (Wohn- und Gewerbezo­
ne "Alpja" / Zone ëffentliche Bauten "Chânilbodo") und des Bau- und Zonenreglements
(Art. 83 BZR) zu homologieren;

Extrait du procès-verbal des séances du Couseil d'Etat
...ail Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates

CANTOII DU VAlAIS
IWmINWALUS

Eingesehen das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung 23.
Januar 1987 (kRPG);

Eingesehen den Entscheid des Grossen Rates über die Raumplanungsziele vom 2. Okto­
ber 1992;

Eingesehen den kantonalen Richtplan;

Eingesehen das Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (GemG);

Eingesehen das Baugesetz vom8. Februar 1996 (BauG);

Eingesehen die Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 (BauV);

Eingesehen die ôffentliche Auflage des Revisionsentwurfs im Amtsblatt Nr. 12 vom 20.
Marz2009; ,

Eingesehen den Beschluss der Urversammlung der Einwo1mergemeinde Ausserberg vom
24. April 2009, womit die unterbreiteten Teilrevisionen der Nutzungsplanung und des
Bau- und Zonenreglements beschlossen wurden;

Eingesehen die ëffentliche Auflage des Urversammlungsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 20
vom 15. Mai 2009;

Eingesehen das Homologationsgesuch yom 30. Juli 2009;

Eingesehen den Mitbericht der Dienststelle für Raumentwicklung (DRE) vom 7. Dezem­
ber 2009, womit eine positive Vormeinung abgegeben wurde;
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Eingesehen die verfahrensleitende Verfiigung der Dienststelle für innere und kommunale
Angelegenheiten vom 14. Dezember 2009, womit dieser Mitbericht der Gemeinde zur
Kenntnis gebracht und der Schriftenwechsel aIs geschlossen erklârt wurde;

Erwâgend, dass die von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Ausserberg am 24.
April 2009 beschlossenen Teilrevisionen der Nutzungsplanung und des Bau- und Zonen­
reglements (Wohn- und Gewerbezone "Alpja" / Zone ëffentliche Bauten "Chânilbodo";
Art. 83 BZR) die Ziele und Grundsâtze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Ame­
gungen aus der Bevôlkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) be­
rücksichtigen sowie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere des
Umweltrechts, Rechnung tragen;

Erwâgend, dass keine Beschwerden eingereicht wurden;

Eingesehen die übrigen Akten;

AufAntrag des Departements für Finanzen, Institutionen und Gesundheit,

entscheidet:

Die von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Ausserberg am 24. April 2009
beschlossenen Teilrevisionen der Nutzungsplanung (Wohn- und Gewerbezone "Alpja" /
Zone ëffentliche Bauten "Chânilbodo") und des Bau- und Zonenreglements (Art. 83
BZR) werden homologiert.

Für getreue
DERST~

~

Kostenaufteilung:
Entscheidgebühr Fr. 150.-­
Gesundheitsstempel Fr. 5.--

Verteiler:
6 Ausz. DFIG
1 Ausz. FI
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Medard Heynen

Ge
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ortsübliche Materialien

max. 3 Voligeschosse

offen, sowie doppel- und dreiteilige Hâuserqruppen in Gebâudelânqe
und Dachform gestaffelt, max. Gebâudelânqe 15 m

max. 11.50 m

Die Zone ist für Wohnzwecke bestimmt, kleinere Gewerbel1letriebe, die
nicht stéiren, sind gestattet. In der Wohn- und Gewerbezone sind auch
rnâsslq stéirende Betriebe zugelassen.

AZ = 0.5

kleiner Grenzabstand: 1/3 der Fassadenhéihe, mind.
jedoch 3.00 m von jedem Punkt der Fassade aus gemessen
grosser Grenzabstand: 70% der Fassadenhéihe, mind.
jedoch 5.00 m

In der Zone W3 List aus Gründen der Topographie und des Landschaftsschutzes das
Bauen verboten. Für die Berechnung der Ausnützungsziffer kann aber die in diese
Zone fallende Grundstückflâche miteinbezogen werden.
Hëhe, Lange, Art und Weise der gewerblichen Bebauung werden vom Gemeinderat,
unter gebührender Berücksichtigung des éiffentlichen und privaten Interesses sowie
der benachbarten Nutzungszone und der gewerblichen Erfordernisse, von Fall zu Fall
festgesetzt.
Die Umgebung und Bepflanzung ist Bestandteil jeder gewerblichen Baute und Anlage;
der Gemeinderat kann entsprechende Anordnungen erteilen. .
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besondere Bestimmungen

Art. 83 Wohnzone W3 1Wohn- und Gewerbezone WG3

Nutzungsart:

ANHANG

a) allgemeine Bestimmungen

Bauweise:

Baumaterial:

Geschosszahl:

Lârmempflndllchkeitsstufe: Wohnzone: ES II / Wohn- und Gewerbezone: ES III

Grenzabstândc:

b)

Gebëudehôhe:

Ausnützung:

Lârmimmlsslonen müssen die Grenzwerte qernâss USG/LSV einhalten.

Tellrevislon Wohnzone W3


